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1. Zusammenfassung 

Im Abschnitt Funktion wird erläutert, wie der elektronische Leistungserbringernachweis 

(eLENA) mit der Versichertenkarte (VeKa) gemäss der Verordnung Versichertenkarte 

(VVK) kommunizieren kann, dass die Versichertenkarte den elektronischen Leistungser-

bringernachweis sicher authentifizieren und bezüglich seiner Zugriffsberechtigungen 

überprüfen kann, damit die persönlichen medizinischen Daten (=Notfalldaten) gelesen 

und beschrieben werden können. Die eLENA ist eine multifunktionale Karte. Sie kann 

neben den Notfalldaten auch für administrative Abfragedienste (VVK, Art. 15), kantonale 

Modellversuche (VVK, Art. 16, X.509-Zertifikate) oder andere elektronische Leistungser-

bringer-Zertifikate (X.509) eingesetzt werden. 

Im Abschnitt Voraussetzungen wird die eLENA-Chipkarte beschrieben. Sie kann mit 

dem Bestellformular bei der SecMed beantragt werden. Zum Bestellformular gehören 

spezielle Nutzungsbestimmungen insbesondere zur Behandlung des elektronischen Zerti-

fikates für das Card-to-Card-Verfahren zwischen dem eLENA und der VeKa. Wichtig sind 

auch die rechtlichen Grundlagen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) sowie die 

Zugriffsrechte der verschiedenen Leistungserbringer-Gruppen. Ebenso erwähnt sind die 

technischen Grundlagen beruhend auf dem Standard eCH-0064 sowie dem Prozess der 

Speicherung der Notfalldaten in der medizinischen Institution (Arzt, Apotheke, Spital, 

etc.). 

Im Abschnitt Notfalldaten werden die verschiedenen Notfalldatenkategorien und deren 

Datensätze beschrieben. Die Notfalldaten wurden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektoren-Konferenz (GDK) und dem Berufsver-

band der Schweizer Ärzteschaft (FMH) erarbeitet. Die medizinischen Fachpersonen kön-

nen aus vordefinierten Datensätzen entsprechende Eintragungen auswählen und patien-

tenspezifische Ergänzungen anbringen. Jedem Datensatz werden die eintragende be-

rechtigte medizinische Fachperson und das Schreibdatum beigefügt. Wichtig sind bei den 

Kontaktadressen insbesondere die Eintragung des Hausarztes und der betreffenden Spe-

zialisten. Ebenso kann hier angegeben werden, wo allfällige Patientenverfügungen und 

medizinische Dossiers hinterlegt sind. Die vordefinierten Datensätze mit ihren Datenfel-

dern und deren möglichen Ausprägungen sind in einer vom BAG verteilten XML-

Schemadatei (XSD) definiert. 

Im Abschnitt Notfalldatenmanagement wird das Backup- und Restore-Verfahren be-

schrieben. Im Abschnitt Notfalldaten-Bearbeitung wird beschrieben, dass nur aktuelle 

und relevante Notfalldaten und nicht die historische Krankengeschichte abgespeichert 

werden. Wichtig ist die Zustimmung des Patienten zum Schreiben und Lesen der Notfall-

daten. Mit der Übergabe der Versichertenkarte und der aktiven Betätigung eines Einga-

beelementes (z.B. OK-Taste, usw.) soll der Patient seine Zustimmung zum Auslesen und 

Schreiben der Notfalldaten auf der Versichertenkarte bestätigen. Es ist dem Patienten 

freigestellt, die VeKa mit den Notfalldaten beschreiben zu lassen oder nicht. Der Versi-

cherer hat keinen Zugriff auf die medizinischen Notfalldaten des Patienten. 

Die Firma SecMed GmbH betreibt ein Web-Portal, um die Anwender des elektronischen 

Leistungserbringernachweises eLENA zu unterstützen. Dort können entsprechende Do-

kumentationen und Merkblätter heruntergeladen werden. 

 

SecMed GmbH 



 

Version 1.0 Anwendungsrichtlinie_eLENA.docx Seite 4 von 19 

2. Funktion 

Der elektronische Leistungserbringernachweis (eLENA) gemäss der Verordnung 

Versichertenkarte (VVK) dient der berechtigten medizinischen Fachperson (Arzt, Apo-

theker, Paramediziner) dazu, die medizinischen Notfalldaten der Versichertenkarte (Ve-

Ka) innerhalb der medizinischen Institution (Arztpraxis, Spital, Apotheke, etc.) elektro-

nisch auszulesen und zu beschreiben. 

Es handelt sich insbesondere um ein elektronisches Zertifikat der medizinischen 

Fachperson, welches mit dem Patienten-Zertifikat der Versichertenkarte kommunizie-

ren kann und insbesondere sicherstellt, dass nur berechtigte medizinische Fachpersonen 

die Daten der Versichertenkarte auslesen und beschreiben können. 

Eine dazu notwendige technische Kommunikation zwischen dem Leistungserbringer-

nachweis und der Versichertenkarte erfordert, dass beide Chipkarten über entsprechen-

de Lesegeräte oder Einrichtungen verfügbar und sicher zuggreifbar sind. 

Die folgende Grafik zeigt den Einsatz der eLENA-Karte mit der VeKa: 

 

Die medizinische Fachperson kann das elektronische Auslesen und Beschreiben der Ver-

sichertenkarte im Rahmen seiner Verantwortung an seine Medizinischen Praxisassistenz 

(MPA), angestellte Ärzte und Assistenz-Ärzte delegieren. 

Die Anwendung der eLENA-Chipkarte für den Zugang auf die Notfalldaten erfordert die 

Eingabe eines PIN-Codes. Bei der VeKa Versichertenkarte ist grundsätzlich keine PIN-

Eingabe erforderlich, ausser der Patient hat als Spezialfall einzelne Notfalldaten-

Kategorien mit einem PIN-Schutz versehen lassen. 

  

VK

eLENA 
HPC

Arzt

  

     

Patient

1. Elektronischer Leistungserbringernachweis der medizinischen Fachperson
2. Elektronische Versichertenkarte des Patienten
3. Applikation zum Lesen und Beschreiben der Versichertenkarte
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3. Voraussetzungen 

3.1 Chip- und SIM-Karte für eLENA-Zertifikat 

Die Gesundheitsfachperson bzw. der medizinische Leistungserbringer benötigt eine eLE-

NA-Chipkarte, auf welcher im Mikroprozessor das elektronische CVC-Zertifikat gespei-

chert ist. Ein Card Verifiable Certificate (CVC) ist ein Zertifikat, welches durch die Versi-

chertenkarte selber überprüft werden kann und durch ein technisches Kommunikations-

verfahren (Card-to-Card-Verfahren) der Versichertenkarte zur Überprüfung übermittelt 

werden muss. 

Die folgende Grafik zeigt die eLENA-Chipkarte: 

 

Abbildung 1 Vorderseite 

Die Schreib- und Leserechte der verschiedenen medizinischen Leistungserbringer-

Gruppen (z.B. Arzt, Apotheker, etc.) sind gemäss der VVK definiert und erfordern des-

halb eine entsprechende Kennzeichnung. 

Die medizinische Institution (Arztpraxis, Spital, Apotheke, etc.) wird identifiziert 

durch die Nummer des Zahlstellenregisters (ZSR) der Krankenversicherer bei der 

SASIS AG. 

Die medizinische Fachperson wird identifiziert mit seiner persönlichen Global Locati-

on Nummer (GLN, früher EAN) gemäss dem Medizinalberufe-Register (MedReg), wel-

ches vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Zusammenarbeit mit den Kantonen ge-

führt wird. Die verantwortliche medizinische Fachperson besitzt eine Hauptkarte. Bei 

sämtlichen Einträgen der Notfalldaten auf der VeKa-Versichertenkarte wird die GLN-

Nummer der berechtigten medizinischen Fachperson als verantwortliche Inhaberin der 

eLENA-Chipkarte abgespeichert. Pro eLENA-Hauptchipkarte können auch Zusatzkarten 

für organisatorisch zugeordnete MPAs bestellt werden, welche die gleiche GLN-Nummer 

aufweisen aber eine eigene Karten-Nummer besitzen. Sie können in den Card-to-Card 

Auslese-und Schreibe-Anwendungen mit entsprechenden Leseeinrichtungen unabhängig 

von der eLENA-Hauptchipkarte im Zusammenhang mit der VeKa-Versichertenkarte ein-

gesetzt werden. 

Die Karten-Nummer identifiziert den Anwendungsbereich (Gesundheitswesen=80), das 

Land (Schweiz=756) analog der Versichertenkarte.  

 



 

Version 1.0 Anwendungsrichtlinie_eLENA.docx Seite 6 von 19 

3.2 Bestellformular und Nutzungsbestimmungen 

Da der Einsatz der eLENA-Karte aus rechtlichen und administrativen Gründen auf die 

medizinische Institution (Arztpraxis, Apotheke, Spital, etc.) gemäss KVG und ZSR be-

schränkt ist, muss das Bestellformular durch die medizinische Institution ausgefüllt 

und unterzeichnet werden. Diese Bestellung wird mit der Unterzeichnung zur vertragli-

chen Vereinbarung zwischen der Leistungserbringer-Institution, dem Antragsteller und 

der Firma SecMed GmbH als Herausgeber der eLENA-Chipkarte rechtsgültig. 

Die Medizinische Fachperson gemäss VVK, Art.6, gilt als Antragssteller und hat als Per-

son innerhalb der medizinischen Institution das Recht, eine eLENA-Chipkarte zu beziehen 

und zu benutzen. Die Medizinische Fachperson kann auf ihre eigene Verantwortung meh-

rere Zusatzkarten für die von ihr delegierten Tätigkeiten bestellen. Die Einträge auf der 

Versichertenkarte werden mit der GLN-Nummer der delegierenden Medizinischen Fach-

person versehen, damit allfällige Rückfragen an die verantwortliche Medizinische Fach-

person möglich sind. 

Das ausgefüllte und unterzeichnete Bestellformular wird bei der SecMed GmbH als Re-

gistrierungs-Autorität (RA) mit dem Medizinalberufe-Register (MedReg) und dem 

Zahlstellenregister (ZSR) auf die Berechtigung zur Benutzung einer eLENA-Karte geprüft. 

Danach wird die Karte produziert und mit der Rechnung an den Antragsteller verschickt. 

Nach Bezahlung der Rechnung erhält der Antragsteller einen Brief mit seinem persönli-

chen PIN- und PUK-Code, bei welchen die erstmalige Aufdeckung nachgewiesen werden 

kann (Sicherheitsfolie, etc.). 

Die Nutzungsbestimmungen gelten als integrierender Vertragsbestandteil und regeln 

den Umgang der eLENA-Chipkarte, den Mikroprozessor und das elektronische Zertifikat 

durch die medizinischen Fachpersonen als Besitzer der eLENA-Karte. Die SecMed bleibt 

während der ganzen Gültigkeitsdauer deren Eigentümerin. 

Die eLENA ist jeweils für drei Jahre gültig. Danach muss eine neue Karte bestellt wer-

den. Bei Verlust oder Kompromittierung der eLENA-Chipkarte mit Mikroprozessor muss 

der SecMed sofort Meldung erstattet werden, damit dort die betroffene eLENA-Chipkarte 

widerrufen (revoziert) werden kann. 

Die jeweils aktuelle Anwendungs-Richtlinie ist ebenfalls Vertragsbestandteil des Ver-

trages. Die Vorgaben sind einzuhalten, damit eine einheitliche Anwendung sichergestellt 

ist. Die neuen Versionen der Anwendungs-Richtlinie werden jeweils auf dem Web-Portal 

der SecMed GmbH publiziert. Zudem werden die Antragsteller über die E-Mail-Adresse 

auf der Bestellung über neue Versionen persönlich informiert. 

Die Rechte und Pflichten der medizinischen Fachperson und des Patienten sind in der 

Verordnung Versichertenkarte (VVK) und insbesondere den dazugehörigen Kom-

mentar vom 14.2.2007 ausführlich beschrieben.  
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3.3 Rechtliche Grundlagen 

Im Bereich der Versichertenkarte bestehen folgende rechtliche Grundlagen: 

1. Krankenversicherungsgesetz (KVG) vom 18.3.1994, Art. 42a, 832.10 

2. Verordnung Versichertenkarte (VVK) vom 14.2.2007, 832.105 

3. Kommentar zur Verordnung Versichertenkarte (VVK) vom 14.2.2007 

4. Verordnung des EDI über die technischen und grafischen Anforderungen an die 

Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (VVK-EDI) 

vom 20. März 2008, 832.105.1 

In der VVK werden die Notfalldaten nach Art. 42a, Absatz4, der Versichertenkarte nach 

KVG beschrieben: 

 

Zudem wird in der VVK der elektronische Leistungserbringernachweis definiert: 

 

In der VVK-EDI werden die einzelnen Datenfelder definiert. Die XML-Notfalldaten-

definitionen wurden als XML-Schemadateien(XSD) durch das BAG zur Verfügung gestellt. 

Die technischen Vorgaben werden im Anhang der VVK-EDI durch den eCH-0064-

Standard repräsentiert. 
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3.4 Berechtigungen der Leistungserbringer-Gruppen 

Die VVK regelt den Zugriff auf Notfalldaten: 

 

Im Anhang zur VVK und zum Artikel 7, Absatz 1, ist dargelegt, welche Leistungser-

bringer-Gruppen bei den einzelnen Notfalldaten-Kategorien (gemäss Art. 6, VVK) 

welche Rechte (Lesen, Schreiben, Löschen) besitzen. Diese Rechte sind durch die eLENA-

Karte bereits bei der Zuteilung zur Leistungserbringer-Gruppe (z.B. Arzt, Apotheker, 

etc.) im CVC-Zertifikat hinterlegt. 

Grundsätzlich besitzen die Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktiker sämtliche Schreib- und Le-

serechte. Bei den anderen Leistungserbringer-Gruppen sind die Schreibrechte zwar ein-

zeln eingeschränkt aber die Leserechte sind grundsätzlich gegeben. 

Die folgende Tabelle zeigt die Tabelle der Zugriffs- und Schreibrechte: 

 Blut-

gruppen- 

und 

Transfu-

sions-

daten 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. a) 

Immuni-

sie-

rungs-

daten 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. b)  

Trans-

planta-

tionsda-

ten (Art. 

6 Abs. 1 

Bst. c)  

Aller-

gien 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. d)  

Krank-

heiten u. 

Unfall-

folgen 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. e)  

Zusätzli-

cher Ein-

trag in 

med. 

begrün-

deten 

Fällen 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. f)  

Medika-

tion (Art. 

6 Abs. 1 

Bst. g)  

Kontakt- 

adressen 

für den 

Notfall 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. h)  

Hinweis 

auf best. 

Patienten-

verfü-

gungen 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. i)  

Ärzte und Ärztin-

nen  

 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schrei-

ben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Apotheker und 

Apothekerinnen  

 

Lesen Lesen Lesen Lesen  Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Zahnärzte und 

Zahnärztinnen  

 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schrei-

ben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Chiropraktoren 

und Chiropraktor-

innen  

 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schrei-

ben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen  

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Hebammen  

 

Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 
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 Blut-

gruppen- 

und 

Transfu-

sions-

daten 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. a) 

Immuni-

sie-

rungs-

daten 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. b)  

Trans-

planta-

tionsda-

ten (Art. 

6 Abs. 1 

Bst. c)  

Aller-

gien 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. d)  

Krank-

heiten u. 

Unfall-

folgen 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. e)  

Zusätzli-

cher Ein-

trag in 

med. 

begrün-

deten 

Fällen 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. f)  

Medika-

tion (Art. 

6 Abs. 1 

Bst. g)  

Kontakt- 

adressen 

für den 

Notfall 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. h)  

Hinweis 

auf best. 

Patienten-

verfü-

gungen 

(Art. 6 

Abs. 1 

Bst. i)  

Physiotherapeuten 

und Physiothera-

peutinnen  

Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Ergotherapeuten 

und Ergothera-

peut-innen  

 

Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Pflegefachmänner 

und Pflegefach-

frauen  

 

Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Logopäden und 

Logopädinnen  

 

Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Ernährungsberater 

und Ernährungs-

beraterinnen  

 

Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen 

Schreiben 

Löschen 

Lesen 

Schreiben 

Löschen 

3.5 Technische Grundlagen 

Die technischen Definitionen und Vorgaben sind im Standard eCH-0064, Version 1.0 

vom 4.2.2008, festgelegt. Dort ist der elektronische Leistungserbringernachweis 

(eLENA) technisch wie folgt definiert: 
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Die Chipkarte kann in zwei verschiedenen Formaten verwendet werden: 

1. Gesteckte Chipkarte mit Mikroprozessor im Format ID-1 im Lesegerät oder in 

einer geeigneten technischen Einrichtung. 

2. Ausgebrochene SIM-Karte mit Mikroprozessor im Format ID-000 für Lesegerät 

oder in einer geeigneten technischen Einrichtung. 

Im eCH-64-Standard ist insbesondere die Card-to-Card-Authentisierung und Autori-

sierung zwischen der Versichertenkarte und dem Leistungserbringernachweis geregelt 

(Abschnitt 3.6, Seite 30ff). Die aufgelisteten Verfahren, insbesondere die Sicherheitsvor-

schriften, sind einzuhalten. Zusätzlich sind bei den Kartenherausgebern der Versicher-

tenkarten Detailspezifikationen (Abschnitt 3.6.4.5) erhältlich. 

Das offizielle XML-Schema der medizinischen Notfalldaten, Version 1.0 vom 

26.3.2008, im XSD-Format, ist auf der Web-Site des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 

oder der SecMed GmbH verfügbar. 

Auf der Web-Site www.secmed.ch können die entsprechenden Middleware-

Spezifikationen und weitere relevante Dateien heruntergeladen werden. 

3.6 Prozess der Speicherung der Notfalldaten 

Die Speicherung der Notfalldaten gemäss der VVK erfolgt während der normalen Be-

handlungszeit des Patienten und in dessen Anwesenheit. Es wird empfohlen, die 

Versichertenkarte vor der Behandlung zu lesen und am Schluss der Behandlung zu 

beschreiben. Der Patient kann einen Papierausdruck verlangen. 

Die medizinische Fachperson kann die Notfalldaten für ihre interne Dokumentation aus-

drucken und auch eine Kopie an den Patienten übergeben.  

http://www.secmed.ch/
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4. Inhalte der Kategorien der Notfalldaten 

Die Notfalldaten entsprechen den Inhalten, welche eventuell bereits in verschiedenen 

Papierdokumenten (Impfausweis, Medikamentenausweis, Patientenverfügung, etc.) 

festgehalten worden sind. Sie sind auch Bestandteil eines Patientendossiers bei der 

medizinischen Institution.  

Die inhaltliche Speicherung dieser Notfalldaten ist lediglich als „Mitteilung“ oder „Hin-

weis zur Beachtung“ (Erläuterung des BAG zur VVK, Abschnitt 24, vom 14.2.2007) zu 

verstehen. Die Informationen sind nicht gleichwertig mit einem ärztlichen Überweisungs-

bericht und werden deshalb nicht elektronisch signiert.  

Die gespeicherten Notfalldaten auf der VeKa sind im Eigentum des Patienten. 

Der offizielle Datenkatalog orientiert sich am bereits definierten Notfalldatensatz, dem 

sogenannten Limited Clinical Data (LCD) gemäss der ISO-Norm 21549. 

Die Datensätze umfassen grundsätzlich die folgenden Datenfelder: 

 Kategorie der Notfalldaten (z.B. Krankheiten, Allergien, Medikation, etc.) 

 Klassifizierung (Auswahl aus Referenzdaten, z.B. Asthma bronchiale) 

 Bemerkung (erklärende Bemerkung, Zusatzinformation, Freitext) 

 Eintragende Medizinalperson (GLN/EAN-Nummer der Person) 

 Datum der Eintragung (Speicherung auf der Versichertenkarte) 

Die einzelnen Datenfelder sind in der PDF- in der XML-Datei (XSD) des BAG aufgelistet 

(VVK-EDI, Anhang 2, Artikel 2) und zu beziehen bei www.ehealth.admin.ch. 

4.1 Krankheit und Unfallfolgen 

Die folgenden Eintragungen (max. 20 Einträge) sind gemäss dem BAG-Dokument „Dar-

stellung persönliche (medizinische) Daten Versichertenkarte“ vom 3.6.2008 mög-

lich: 

 

file:///C:/Users/hp.schoenenberger/Desktop/Aktenkoffer%20HPS/eLENA/www.ehealth.admin.ch
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4.2 Transplantationsdaten 

Die folgenden Eintragungen( max. je 2 Einträge) sind möglich: 

 

4.3 Allergien und Soforttypreaktionen 

Die folgenden Eintragungen (max. 12 Einträge) sind möglich: 
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4.4 Allergien und Spättypreaktionen 

Die folgenden Eintragungen (max. 12 Einträge) sind möglich: 
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4.5 Medikation 

Die folgenden Eintragungen (max. 18 Einträge) sind möglich: 

 

Zur leichteren Lesbarkeit soll bei den Angaben zur Medikation das Produkt und die Do-

sierung aufgeführt werden: z.B. SORTIS 16 mg 1-0-1-0 

Falls beim medizinischen Leistungserbringer keine elektronischen Verzeichnisse (z.B. 

swissINDEX der e-mediat, Medwin-Datenbank) für die Medikamente (Spalte EAN-

Nummer der Medikation) verfügbar sind, kann die GTIN (Global Trade Item Number, 

Nachfolger der EAN-Nummer) für Produkte auf der Homepage der Refdata bezogen wer-

den: 

 



 

Version 1.0 Anwendungsrichtlinie_eLENA.docx Seite 15 von 19 

4.6 Impfungen 

Die folgenden Eintragungen (max. 21 Einträge) sind möglich: 

 

 

4.7 Blutgruppe und Transfusionen 

Die folgenden Eintragungen (max. ein Eintrag) sind möglich: 
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4.8 Zusätzlicher Eintrag für medizinische Dossiers 

Die folgenden Eintragungen (max. je 5 Dossiers und 17 weitere Einträge) möglich: 

 

4.9 Kontaktadressen 

Die folgenden Eintragungen (max. 2 Einträge) sind möglich: 

 

Hier werden der Hausarzt und allfällige Spezialärzte mit den entsprechenden Kontaktan-

gaben aufgeführt. Zudem können im privaten Umfeld auch zu informierende Angehörige 

mit den entsprechenden Kontaktangaben eingegeben werden. 

4.10 Patientenverfügungen und Organspenderausweise 

Die folgenden Eintragungen (max. 2 Einträge) sind möglich: 

 

Hier kann vermerkt werden, wo allfällige Patientenverfügungen mit den entsprechenden 

Kontaktangaben deponiert worden sind. 
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5. Notfalldaten-Management 

5.1 Backup- und Restore-Verfahren 

Wegen der lokalen Datenspeicherung auf der Versichertenkarte muss die Gesund-

heitsfachperson die Notfalldatensätze in der Praxis entweder ausgedruckt als Papierdo-

kument ablegen oder in elektronischer Form als XML-Datei zugriffsgeschützt abspei-

chern. Damit können bei einer eventuellen Ersatzkarte (Ablauf der Kartengültigkeit, Ver-

lust der Karte, neue Herausgabe durch Versicherer) die Daten wieder abgespeichert 

werden können. Als Grundlage für das Datenformat dienen die XML- Notfalldatensatzde-

finitionen als XML-Schemadateien (XSD), welche durch das BAG im Rahmen des VVK-

EDI zur Verfügung gestellt wurden. Daten-Kategorien mit einem PIN-Schutz können nur 

gespeichert werden, wenn der Patient diese mit seinem PIN-Code freigibt. 

Der Restore auf die Versichertenkarte kann mittels der definierten Middleware immer 

nur über alle Datensätze pro Notfalldatenkategorie durchgeführt werden. Die medizini-

sche Softwareanwendung (nicht Middleware) soll dafür sorgen, dass der rückgespeicher-

ten Notfalldatensätze zur Kontrolle aus der Versichertenkarte ausgelesen werden, um 

damit durch Vergleich die Integrität der Daten sicherzustellen. Falls der Patient einzelne 

Daten-Kategorien mit einem PIN-Code schützen will, muss er das beim Leistungserbrin-

ger verlangen. 

5.2 Notfalldatenbearbeitung 

Der Sinn der Notfalldaten besteht darin, dass sich auf der Versichertenkarte nur aktuel-

le Datensätze befinden. Die Sortierung erfolgt so, dass die aktuellen Datensätze an 

oberster Position angezeigt werden müssen. Es sind im Auftrag des Patienten die folgen-

den Aktivitäten möglich: 

1. Hinzufügen eines Datensatzes durch einen medizinischen Leistungserbringer 

2. Bearbeiten eines Datensatzes durch den gleichen medizinischen Leistungser-

bringer, welcher den Datensatz hinzugefügt hat 

3. Übernahme eines bestehenden Datensatzes und Aktualisierung durch einen an-

deren medizinischen Leistungserbringer 

4. Löschen eines bestehenden Datensatzes durch den gleichen medizinischen Leis-

tungserbringer, welcher den Datensatz hinzugefügt und bearbeitet hat, oder 

durch einen anderen medizinischen Leistungserbringer 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Versichertenkarte nur die aktuellen und 

für einen Notfall relevanten Daten umfassen soll. Es ist nicht der Sinn der Versicherten-

karte, eine Krankengeschichte abzubilden. 

5.3 Zustimmung des Patienten zur Benutzung der Notfalldaten 

Die Zustimmung zur Benutzung der Notfalldaten (gemäss VVK, Art. 7, Absatz 3) zum 

Lesen und Schreiben erfolgt grundsätzlich durch die Übergabe der Versichertenkarte 

durch den Patienten an die medizinische Fachperson. Zusätzlich soll der Patient durch 

eine aktive Betätigung eines Eingabeelementes (z.B. OK-Taste, usw.) seine Zustimmung 

zum Auslesen und Schreiben der Notfalldaten auf der Versichertenkarte bestätigen.  
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Falls der Patient im Notfall nicht ansprechbar ist, darf der medizinische Leistungserbrin-

ger die Daten ohne dessen Zustimmung lesen (VVK, Art. 7, Absatz 5). 

Der berechtigte medizinische Leistungserbringer wird damit ebenfalls berechtigt, die be-

treffenden Notfalldatensätze innerhalb seiner Institution als Dokument in Papierform 

abzulegen oder als XML-Dateien elektronisch zugriffsgeschützt in ein elektronisches 

Dossier abzuspeichern sowie im Rahmen der medizinischen Behandlung zu verwenden. 

Patienten bei einem Arzt ohne Chiplesegerät können sich von ihrem Arzt das PDF-

Papierformular der Notfalldaten (www.ehealth.admin.ch) schriftlich ausfüllen und einer 

Institution (z.B. Spital) mit entsprechender Ausrüstung zur Beschreibung der Versicher-

tenkarte übergeben. 

5.4 PIN-Schutz einzelner Daten-Kategorien durch die Patienten 

Die Versichertenkarte benötigt grundsätzlich keinen PIN-Schutz durch den Patien-

ten, weil nur berechtigte Leistungserbringer mittels des CVC-Zertifikates ihrer eLENA-

Chipkarte direkt darauf zugreifen können. Damit ist die Praktikabilität des Einsatzes im 

Notfall gewährleistet.  

In Ausnahmefällen kann der Patient einzelne Daten-Kategorien durch einen PIN-Code 

schützen. Dafür muss der Patient beim Lesegerät des medizinischen Leistungserbringers 

den PIN-Schutz aktivieren. Das geschieht durch die Eingabe des neutralen PIN 

„0000000“ und danach der Eingabe eines persönlichen PIN-Codes durch den Patienten. 

Durch diesen PIN-Schutz wird allerdings die medizinische Verwendbarkeit der Informati-

onen der Versichertenkarte eingeschränkt. 

Der Versicherte hat bei Auslieferung der Versichertenkarte auf dem Kartenträger einen 

persönlichen PUK-Code erhalten. Falls ein Patient seinen PUK verloren hat, muss er dies 

seinem Versicherer melden, damit ihm der PUK anschliessend durch den Kartenhersteller 

brieflich mitgeteilt werden kann. 

5.5 Informationspflicht 

Der medizinische Leistungserbringer hat im Bereich der Notfalldaten gegenüber dem 

Patienten eine Informationspflicht (VVK, Art.13). Diese umfasst folgende Punkte: 

 Der Patient hat das Recht über die Daten auf der Versichertenkarte informiert zu 

werden und sie nötigenfalls berichtigen zu lassen. 

 Der Patient ist darüber aufzuklären, wer die Daten zu welchen Zwecken bearbei-

ten kann. 

 Der Patient ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass er einzelne Daten-

Kategorien mittels PIN-Code sperren lassen kann, aber auch über die Vor- und 

Nachteile einer solchen Sperrung. 

 Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass er vor der Rückgabe der Versicherten-

karte an den Versicherer, alle medizinischen Notfalldaten löschen lassen soll o-

der noch besser, dass er die ungültige Karte (Ablauf der Gültigkeitsdauer, Erhalt 

einer Ersatzkarte oder bei Wechsel des Versicherers) und den Mikroprozessor un-

leserlich machen sowie entsorgen soll. 

 

http://www.ehealth.admin.ch/
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5.6 Referenzdaten aus Applikationen 

Bei den Notfalldaten werden die folgenden Referenzdaten benutzt: 

1. Stammdaten nach Notfall-Kategorie gemäss VVK-EDI gemäss XML vom BAG und 

dem PDF-Dokument „Darstellung der persönlichen (medizinischen) Daten der 

Versichertenkarte“ vom 3.6.2008 

2. ZSR-Nummer der Institution gemäss Zahlstellenregister (ZSR) mit Name und 

Kontaktdaten der Arztpraxis, Apotheke oder des Spitals von den administrativen 

Daten der eLENA-Karte (siehe Abschnitt 5.6) 

3. GTI/EAN-Nummern der Medikamente (abgeleitet aus dem Pharmacode) ge-

mäss der Galdat-Datenbank der e-mediat oder www.refdata.ch 

4. GLN-Nummer des Leistungserbringers gemäss Medizinalberuferegister (Med-

Reg) mit Name und Kontaktdaten der Arztpraxis, Apotheke oder des Spitals von 

den administrativen Daten der eLENA-Karte 

5. Name, Vorname, Ort und Kontaktangabe zur GLN-Nummer des Leistungser-

bringers gemäss der eLENA-Chipkarte (siehe Abschnitt 5.7) oder Zahlstellenregis-

ter und MedReg 

Die medizinische Fachperson benützt diese Angaben aus seiner Praxis- oder Spitalsoft-

ware und gemäss den dafür bestehenden Lizenzverträgen oder gratis vom Internet 

(www.ehealth.admin.ch; www.zahlstellenregister.ch; www.refdata.ch). 

5.7 Administrative Daten von der eLENA-Karte 

Die folgenden administrativen Daten (siehe Abschnitt 5.5, Absatz 2) können von der 

eLENA-Karte ausgelesen und angezeigt werden: 

1. ZSR-Nummer der Institution (7 Stellen) 

2. Name der Institution gemäss ZSR  

3. Adresse, Ort und Telefon-Nummer der Institution 

4. Nähere Bezeichnung der Abteilung, Klinik, etc. als Einsatzort 

5. GLN-Nummer der medizinischen Fachperson (13 Stellen) 

6. Name, Vorname und Geburtsdatum der medizinischen Fachperson 

7. E-Mail-Adresse der medizinischen Fachperson bei der ZSR-Institution 

8. Leistungserbringer-Gruppe der medizinischen Fachperson 

9. Karten-Nummer (20 Stellen) der eLENA-Chipkarte 

10. Haupt- oder Zusatzkarte (00=Hauptkarte, 01 – 99 Zusatzkarte) sowie Karten-

format 

11. Gültigkeitsdatum der Karte (Enddatum) 

Diese Daten können sind auf der eLENA-Chipkarte als Sichtausweis aufgedruckt und 

auch elektronisch auf dem Mikroprozessor abgespeichert. 

http://www.ehealth.admin.ch/
http://www.zahlstellenregister.ch/
http://www.refdata.ch/

